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»t 6! Diez, Dienstag den 13. Marz 1817 57» Jahrgang

UmrUcher EeU

M . 2158. Diez,  den 9. Mäi -z 1917.

BekaunlmachMg.
Zur Durchführung der Bekanntmachung Nr . M . e 50V/2

17 K. R. Ä., betr . Beschlagnahme, Bestandserhebung und
Enteignung von fertigen, gebrauchten und ungebrauchten
Gegenständen aus Aluminium vom 1. März 1917 (abgedruckc
in Nr . 54 des amtl . Kreisblattes von 1917) werden für der
Unterlahnkveis nachfolgende Aussührungsbestimmungen er.
lassen:

1. Die Frist für die Anmeldung der beschlagnahmten
Gegenstände aus Aluminium wird auf den

25 März 1917
festgesetzt.

Die Meldung ist bei der Gemeindebehörde des Wohn¬
ortes abzugeben. Die hierfür vorgeschriebenen Mcloesor
mulare sind ebendaselbst anzufordern.

2. Die Gemeindebehörden haben die bei ihnen Ange¬
gangenen Meldungen a m -2 7. März 1917 an  mich , in
besrndrrul Briefumschläge mit der Bezeichnung „Betrifft
Aluminium ' versehen, weiterzusenden.

8. An der Hand der erstatteten Meldungen wird jedem
einzelnen Besitzer eine Anordnung , betreffend Uebertragung
des Eigentums an den beschlagnahmten Gegenständen auf
der» Reichs militärfiskus , zugestellt.

Das Eigentum an den betroffenen Gegenständen geht
auf den Reichs militärfiskus über, sobald die Anordnung dem
Besitzer zugeht.

4. In allen denjenigen Gemeinden, in denen sich
Muminium -Gegenstände befinden, werden Sammel¬
st eilen  eingerichtet , wohin die beschlagnahmrcn Gegen
stände abgeliefert werden.

Zur Aufbewahrung der abgelieferten Gegenstände find
geeignete Räume zur Verfügung zu halten.

Die abgelieferten Gegenstände brauchen nicht in ihrem
ursprünglichen Zustande gelagert zu werden. Sie können
zum Zivecke einfacher Lagerung und Versendung zusammen-
gedrückt, gerollt oder zusammengelegtwerden.

5. Der Ablieferer hat bei der Ablieferung die genaue
Adresse des Eigentümers der äbgelieferten Gegenstände an-
zugeben.

Personen usw., die mit dem festgesetzten Uebernahme«
preis einverstanden sind, wird ein Anerkenntnisschein aus¬
gestellt, aus dem das Gewicht der abgelieferten Gegenstände,
der Uebernahmepreis , die genaue Adresse des Eigentümers
und die Zahlstelle hervorgehen. Auf Grund des Anerkennt-
nisschrincs wird der darin festgesetzte Betrag alsbald aus-
gczahll, es sei denn, daß über die Person des Berechtigten
Zweifel bestehen. Die Annahme des Anerkenntnisstheines
ober der Zahlung gilt als Bekundung des Einverständnisses
mit den Uebernahmepreisen der Bekanntmachung.

Falls der Ablieferer sich nicht mit dem Uebernahmepreis
gemäß ß 9 der Bekanntmachung zusriedenzeben will , hat
er dies bei der Ablieferung ausdrücklich zu erklären : ihm
wird dann au Stelle des Anerkenntnisscheines eine Quit¬
tung ansgehändigt , aus der die Zahl und das Gesamtgewicht
der äbgelieferten Gegenstände yervorgeht.

Der Antrag auf endgültige Festsetzung des Uebernahme-
preises ist von dem Betroffenen unmittelbar an das Reichs¬
schiedsgericht für Kriegswirtschaft , Berlin W. 19, Vikrnria-
straße 34, zu richten.

Denr Anträge sind eine genaue Aufstellung über bie
Größe, die Form und das Gelvicht der einzelnen aügeliefer-
lcn Gegenstände und zweckmäßig auch Rechnungen oder
andere Belege, aus denen der Ankanfswert der Gegenstände
hervorgeht, beizufügen.

Durch die Inanspruchnahme des Reichsschiedsgerichts
erleidet die Ablieferung keinen Aufschub.

Die Ablieferung muß bis zum 30. Juni 1917 beendet
sein.

Denjenigen Personen , die sich nachträglich mit dem
Uebernahmepreis einverstanden erklären , wird die Quirtung
gegen einen Anerkenntnisschein umgetanscht: der anerkannte
Betrag wird dann ausgezahlt.

0. Wer die übereigneten Gegenstände nicht innerhalb
der in der Enteignungsanordnung vvrgeschriebenenZeit ab-
geliesert hat , macht sich strafbar . Außerdem erfolgt die
znongsweise Abholung der- ablieserungspflichtigeu Gegen¬
stände durch die beauftragten Behörden als Vvllstreckrmzs--
maßvegel aus Kosten des Besitzers.
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xnaatuetfe "cxb̂ uljulenöeu C&egenftänöc.
Xcj.  von der $trmnq$ tv eifert  Einziehrtng betroffenen

tnnben ebenfalls Anerkenntntsscheine bei Einverständnis
mit dkNi Uebernahmepreise oder Quittungen bei Inanspruch¬
nahme des Reichsschiedsgerichts nach den Bestimmungen des
^ 5 dieser "Anweisung ausgehändigt . Die Kosten der Zwangs-
kol.'strcckung iverden von der zur Auszahlung kommenden
Summe in "Abzug gebracht bezw. im Zwangswege eingezogen.

Äse ®e «fi$eitiNr »«#
Lsberstadt.

(aiuuiiiMuirg Her Pivlitn ^talstcllt -rr urttt ilihrvri Die « lufstrht
über dieselben. Sie können nach ihrem Ermessen von der
Einrichtung einer Provinzialstelle absehen und statt dessen
den Regierungspräsidenten die Einrichtung von Bezirkö-
stcllcn für Gemüse und Obst für die einzelnen Regierungs --
bezirke übertragen . Die Bezirksstellen für Gemüse und Obst
unterstehen der Aufsicht des Regierungspräsidenten , An¬
zeigen über die erfolgte Einrichtung der Provinzial - (Be¬
zirks-) stellen für Gemüse und Obst sind unter Benennung der
Leiter dem Minister des Innern und dem Landesamt fiir
Gemüse und Obst bis zum 10. März d. Js . zu erstatten.

Aussühnmgsauweisung
zur Brkauntmachuug über die Gründung einer
Reichsstelle für Gemüse und Obst vom 18. Mat t»16

(RetchK-Gesetzbl. T. 3V1) .
I.

1. Für den preußischen Staat (mit Ausnahme der
Hohenzvllcrnschen Lande) wird ein Landesamt sür Geuüise
und Obst errichtet . Das Landesamt ist eine Behörde und
hat seinen Sitz in Berlin.

Das Landesamt hat für die Aufbringung und Pertei¬
lung voi, Gemüse und Obst im Staatsgebiet zu sorge». Ihm
wird auf Grund der Bekanntmachung über die Errichtung
von Prersprüsungsstellen und die Versorgnngsregelung vom
25. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 607) und der ergän¬
zenden Bekanntmachungen vom 4. Novenrber 1915 und vom 6.
Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. 1915 S . 728 und 1916 S . 673)
die Befugnis verliehen, die Versorgung der Bevölkerung des
Starrsgebiets mit Gemüse und Obst gemäß 8 15 Abs. 3 der
ersterwähnten Bekanntmachung in seiner gegenwähigen Fas¬
sung zu regeln. Soweit das Landesamt für Gemüse und Obst
von dieser Befugnis Gebrauch macht, ruhen die entsprechen¬
den Befugnisse der Kommunalverbände und der Oberpräsi¬
denten und Regierungspräsidenten . Von diesen Stellen etwa
erlassene, der Regelung des Landesamts entgegenstehende
Anordnungen sind durch besondere Bekanntmachung alsbald
außer Wirkung zu setzen. Einer Vorlage der Anordnungei'
des Landesamls bei uns zur Genehmhaltung vor rhrer Ver¬
öffentlichung bedarf es nicht. Das Landesamt vermittelt
ferner den Verkehr zwischen der Reichsstelle für Gemüse und
Obst, Derwrltunsssabteilung , einerseits und den den Landes-
zrntralbehörden Nachgeordneten Behörden der Allgemeinen
und inneren Verwaltung sowie den kommunalen Behörden
anderseits.

Die Unterverteiluilg der vom Reich übcrtviesenen 'Men¬
gen m: Gemüsewaren (Sauerkraut , Dörrgemüse, Gemüse
konservcn usw.) und von Obsterzeugnissen(Obstmus, Marme¬
lade, Obstkonserven usw.) und die Regelung der Versorgung
mit diesen Lebensmitteln bleibt von der Zuständigkeit des
Landesamts sür Gemüse und Obst ausgenommen . Sie ge¬
hören auch weiter zu den Aufgaben des Landesamts für
Nährmittel und Eier.

Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsttzcnde und die
Mitglreder des Landesaints sür Gemüse und Obst iverden
von dem Minister des Innern im Benehmen mir den Mi¬
nistern für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und für
Handel und Gewerbe ernannt.

Die "Aufsicht über das Landesamt für Gemüse und Obst
führt der Minister des Innern . Der Erlaß einer Gefchäfts-
anweisung für das Landesamt bleibt Vorbehalten. Der Er¬
laß bc>.: Ministers des Innern vom 3. Juli 1916 V. 14 575
- wirs aufgehoben.

2. Für jede Provinz ist eine Provinzialstelie für Gemüse
und Obst, für jeden Landkreis eine Kreisstelle für Gemüse
und Loft einzurichten. Die Stadt Berlin ist der Provinzial-
stelle der Provinz Brandenburg für Gemüse und Obst an-
juschließen.

3. Die Kreisstellen sür Gemüse und Obst werden von
den Kreisausschüssen eingerichtet. Die Kreisausfchüsse kön¬
nen die Geschäfte der Kreisstellen vorhandenen Wirtschafts-
stelleu, z. B. den Kreiskommissionen (Abs. 3 des Erlasses
des Ministers des Innern vom 16. Februar 1917 — Via
607 —) übertragen.

Das Landesamt sür Gemüse und Obst ist befugt, mit den
staatlichen und komnrnnalen Behörden in unmittelbaren
Verkehr zu treten . Die Provinzial -(Bezirks-)stcllen für Ge¬
müse und Obst haben den Anforderungen des LrnseSamts,
dre Krcisstellen für Gemüse und Obst den Anforderungen des
Landesamts und der Provinzial -(Bezirks-)stcUcn Folge zu
leisten.

Die HvhenzollernschenLande bleiben auch weiterhin an
die Königlich Württembergische Landesvermittlungsstclle für
Gemüse und Obst angeschlossen.

II.
Zuständige Behörde im Sinne des 8 6 Ws . 1 ist der

Lendrat , in Stadtkreisen der Gemeind evorstand.
III.

Diese Aussührungsanweisung trtti mit den«. 1. Biärz
1917 in Kraft.

Berlin , den 1. Aftirz 1917.
Der Minister für Landwirtschaft,

Domäne« und Forsten.
Frhr . v. Schorlemer.

»er Minister de» Anne« ».
v. Loebell.

Der Minister für Hendel und « e» erde.
Int Aufträge:

Lusendkh.

I . Nr . 2409 II . Diez,  den 10. März 1917.
Für den Kreis Unterlahn sind die Geschäfte, die nach

Ziffer I, 3 vorstehender 'Ausführungsanwestung den Kreis¬
kommissionen obliegen, der Kaufmännischen Geschäftsstelle
des Krcisausschusscs in Diez, Bahnhofstraße 15 - - Telephon
9h:'. 1 —*übertragen worden.

3« f V»rsttzende »e» Arei4 «n»sck«8 «d.

J .-Rr . 2264 II. Diez,  den 8. März 1917.
Betrifft : de« Abschluß von Berträge « über

Anbau « nb Lieferung von Gemüse.
vükt die von der Reichsstelle für Genuife und Obst in

Berlin empfohlenen Verträge über den Anbau und die
Lieferung von Gemüse abschließen ivill , kann die dazu er
forderlichen Fornmlare bei mir anfordern.

Zun: Kommissionär sür den Unterlahnkreis ist der
Kaufrnann Jakob Landau in Nassau von oti  Reichsstellr
ftir Gemüse und Obst bestellt worden.

iKer r ««vr «k.
Kyhekstadt.
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durch die Gerichte und LlautSauwui^chûtru.
Nach einer Mitteilung des Herrn Ministers des Innern

haben die Polizeibehörden mehrfach berichtet, daß fte durch
dse Erledigung von Ersuchen der Gerichte und Staatsan¬
waltschaften sehr in Anspruch genommen und dadurch in der
Erfüllung ihrer durch die Anforderungen des Krieges stark
gewachsenen Ausgaben rein polizeilicher Art , insbesondere
auf dem Gebiete der Lebensmittelversorgung , behindert wer¬
den. Jene Inanspruchnahme wird deshalb besonders emp¬
funden, iveil dem starken Wachsen der polizeilichen Geschäfte
ein sieigender Mangel an den zu ihrer Bewältigung er¬
forderlichen Arbeitskräften gegeniibersteht.

Bei den Justizbehörden liegen zwar die Verhältnisse
insofern ähnlich, als bei stark verminderter Beamrenzahl
viele mit dem Kriege in unmittelbarem Zusammenhänge
stehende Geschäfte (z. B. die Strafsachen wegen Uebertretnng
der zahlreichen Kriegsverordnungen , Erbschaft- -, Vvrmund-
schasts-, Fürsorgesachen usw.) ohne die Möglichkeit eines
Aufschubs erledigt werden nmssen. Die Inanspruchnahme
der Polizeibehörden zu diesen Zwecken läßt sich daher na¬
mentlich dann nicht vermeiden, wenn sie durch di? Rück¬
sichtnahme aus das Publikum selbst geboten wird (um diesem
mit Zeitverlust und Kosten verbundene Reisen, an eine Ge¬
richtsstelle zu ersparen), oder wenn nach der Art des Er¬
suchens die polizeiliche Erledigung als die sachlich zweck¬
mäßigere erscheint. Liegen diese Gründe aber nicht vor, so
ist es nach Lage der Verhältnisse Pflicht der Justizbehörden,
in möglichst weitem Umfange die Ermittelungen und son¬
stigen Geschäfte durch eigene Beamte oder durch Angehen
anderer Justizbehörden erledigen zu lassen, um die Polizei¬
behörden entsprechend zu entlasten.

"Wie 'bOTt̂eUä betcumt >eVn blitzte, gaben tos \m
1909 in Hofgeismar ein Invatidenheim eröffnet.

Das Jnvalidenheim ist für die Aufnahme von etwa 29
männlichen  Rentenempfängern eingerichtet, die vorzugs¬
weise mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt werden.

Ta zur Zeit einige Plätze in dem Jnvalidenheim frei
sind, wäre es uns sehr erwünscht, wenn dortseits wiederholt
in geeigneter Weise — vielleicht durch die Gemeindebehörden,
Krankenkassen, Auskunftsstellen, oder durch die Kreisblätter
u. A., jedoch ohne daß uns Kosten erwachsen— den Inva¬
liden- und Altersrentenempfängern hiervon Kenntnis gegeben
würde mit der Aufforderung, daß diejenigen Rentenempfänger,
welche in das Jnvalidenheim ausgenommen zu werden wün¬
schen, ihre Aufnahme alsbald  beantragen.

Zugleich sei bemerkt, daß die Aufnahme eines Renten¬
empfängers in ein Jnvalidenheim von dem Verzicht auf die
Invaliden - oder Altersrente abhängig ist, und daß in dem
Jnvalidenheim in Hofgeismar nur solche männliche Renten¬
empfänger der diesseitigen Versicherungsanstalt ausgenommen
werden können, welche verträglich, nüchtern,  arbeitswillig
und imstande sind, leichtere Arbeiten, insbesondere Garten-
und Feldarbeiten zu verrichten und welche nicht an tuber¬
kulösen,  Krebs - oder schweren Herzkrankheitenleiden.

Bei den jetzigen schwierigen Ernährung- Verhältnissen dürfte
es sich namentlich für alleinstehende Rentenempfänger em¬
pfehlen, sich in einem derartigen Heim aufnehmen zu lassen.

Der Borstand
der LandetverstchernngSanstalt Heffen -Naflan.

Fahr. o. Riedesel, Landeshauptmann.

V.-A. 131. Diez,  den 7. März 1917.
«i » die Herren Bürgermeister de» Kreises

Abdruck zur Kenntnis und Bekanntgabe an dir Renten¬
empfänger.

$

Von Eilvermerken ist in Ersuchen an die Polizeibehör¬
den nur dann Gebrauch zu machen, wenn ein wirÄich
zwingender Anlaß dazu vorliegt.

Auf die Allgeineine Verfügung vom 28. Februar 1913,
betreffend die Mitwirkung der Polizeibehörden bei Ber-
hastuugen und Vorführungen (JMBl . S . 58), wird in diesem
Zusammenhang« nochmals hingewiesen.

Berlin , den 12. Februar 1917.

Der Justizminister.
Dr. Beseler.

* . •
I. 1827. Diez,  den 9. März 1917.

Vorstehendes teile ich den Ortspolizcivehörden des
Kreises zur Kenntnisnahme mit.

Der K- niHt. £*t»2>s*ts
Duderstadt.

J .-Nr. II 2260. Diez,  den 8. März (817.

Betrifft: Bezahlung der gelieferte» Kohlrübe».
Tie Herren Bürgermeister derjenigen Gemeinden, die Kohr- °

riiben abgeliefert, aber noch wicht bezahlt erhalten haben,
werden ersucht, nochmals Rechnung an die Landwirtschaftliche
Zentraldarlehnskafse in Frankfurt am Main , Schillerst!. 25,
cinzureichen. Tabei sind die Waggonnummern anzugeben und
die Tichlikat-Frachtbriefe beizufügen.

Tss Berstcherungsamt
'Der Borfitzende

I . 8.
Hlmmenmntn. _

Königliche Fachschule für die Eisen- und Stahlindustrie
des Siegeuer Landes zu Siegen.

Praktische Ausbildung in den Lehrwerk¬
stätten  Schlosserei , Dreherei , Schmiede neben zeichneri¬
schem und sachwissenschastlichem Unterricht.

Aufnahmebedingung:  Ersolgreicher Besuch einer
Volksschule.

Kursusdauer:  2 Jahre . Schulgeld:  60 Mk.
jährlich für preußische Schüler.

Stipendien  für minder bemittelte und würdige
Schüler.

Die Reifeprüfung  gilt lt . Ministerialerlaß
ols Gesellenprüfung für Schlosser und
Schmiede.

Beginn des Schuljahres : 25 . April  1917.
Bei dem jetzigen Mangel an geeigneten Lehrstellen

bietet die Anstalt beste Gelegenheit zur Unterbringung von
Lehrlingen obiger Berufe.

Anmeldungen jetzt erbeten.
'Auskunft und Programm kostenfrei.

Der Direktor:
I.

_ gez. Henscher._
J .-Nr. II 2324. Diez,  den 10. März 1917.

Daß sich die Auszahlung der Beträge in vielen Fälle»
verzögert, ist in erster Linie mit auf die großen Gewichts¬
unterschiede, die erst aufgeklärt werden müssen, zurückzuführen.

Der Borfitzende de» Kreisaucschnfics.
. Dnderyodt.

Bekannt « ach»n«i
Der Landwirt Daniel Weimar zu Aull ist zunr Bürger¬

meister dieser Gemeinde auf die gesetznräßige achtjährig? Amts¬
dauer, . beginnend mit dem 1. April 1917, wieder gewählt
Änd von mir bestätigt worden.

Der Lnndrat : Dndcrftadt.

_-



'in 2fnBctrad),t bet als bringenb nottvenbig  erachteten
Sparsamkeit bei Verwendung von öffentlich gesammelten Mit¬
teln , ist zwecks Ersparung von BerwaltungSspesen der Be¬
schluss gefaßt worden, die Abnahmestelle 1,  deren Geschäfts¬
stelle fick bisher in mietweise überlassenen Räumen , Hohen-,
zollernstraße Nr . 2, befand, mit der Annahmestelle 2 unter
gemeinsamer Führung der Geschästsleitung zu vereinigen.

Mt Zustimmung des Kaiser !. Militärinspekteurs und des
stellvertr . Generalkommandos 18. Armeekorps hat diese Ver¬
einigung am 1. Januar 1917 stattgefundeu.

Wir bitten , davon Vornierkung nehmen zu wollen , daß
alle geschäftlichen Mtteilungen und Liebesgaben in Zukunft
an die Abnahmestellen freiwilliger Gaben Nr . 1 und 2 für
das 18. Armeekorps , Frankfurt a . M .-Süd , Heddenchstraße
Nr . 59. zu richten sind.

Gleichzeitig setzen wir Sie davon in Kenntnis , oaß fort¬
laufend aus dem Etappengebiet dringende Anforderungen von
Liebesgaben eingchen, die im freien Verkehr nicht mehr erhält¬
lich sind.

Sollte cs Ihnen daher schwer fallen , uns in Zukunft
Liebesgaben zukommen zu lassen, so erklären wir uns gerne
bereit , dieselben bei geeigneten Einkaufsstellen billigst zu be¬
schaffen, falls Sie uns durch Ueberweisnng entsprechender Bar¬
mittel dazu in Stand setzen.

Für alle Zuwendungen sind wir im Voraus besonders
dankbar.

Abnahmestelle » freiw lliger Gaben Rr I « . II
für das XVIII. Armeekorps.

> » »
Z .-V. 181. Diez,  den 8. März 1917.

Indem ich vorstehendes zur öffentlichen Kenntnis bringe,
teile ich ergebenst mit , daß unsere Sammelstellen in Diez,
Nassau, Bad Ems , Holzappel und Katzenelnbogen zur Ent¬
gegennahme von Liebesgaben vor wie nach gern bereit sind.

Der Borsitzeude
des vereinigten « omttees der unler dem Roten
Kreuz wirkende » Bereine des Unterlahnkreifes.

DudVrstodt,

Michtamtlicher teil

Qm SObonat ffebruar imtvben in bte Register «
I. Geburten; 3, und zwar 2 Knaben, 1 Mädchens 2.
fchlteßungen: 4, hiervon 3 Kriegschefchließungen, und fol¬
gende Sterbefälle:
Febr. 2. : Die Ehefrau des Barbiers Wilhelm Karl Friedrich

Christian Ferger, Johanna Theodore geb. Santo io
Bad Ems, 69 Jahre alt.

Febr. 3. : Die Witwe Luise Henriette Bieger geb. Eisenberg
in Bad Ems, 81 Jahre alt.

Febr. 6. : Die Rentnerin Alohse Weber in Bad Ems, 88
Jahre alt.

Febr. 7. : Der Emil Veit; 1 Jphr 8 Atonale alt, Doha des
Bürodieners Paul Hermann Veit in Bad Ems.

Febr. 9. : Die Elisabeth Julie Münch in Bad Tms, 38 I . alt.
Febr. 11. : Der SchrankenwärterGeorg Muth in Nievern,

32 Jahre alt.
Febr. 13. : Der Glasermeister Gregor Stachelroth in Bad

Ems, 64 Jahre alt.
Febr. 13. : Die Anna Dorothea Luise Schumacher geb

Philipp in Bad Ems, 69 Jahre alt.
Febr. 14. : Der Jnvaliden -Renten-Empfänger Georg Karl

Walter in Bad Ems, 61 Jahve alt.
Febr. 14. : Die Witwe Charlotte Höhler geb. Reifert in Bad

Ems, 70 Jahre alt.
Febr. 18. : Der Dienstmann Johann Philipp Donet in Pad

Ems, 80 Jahre alt.
Febr. 18. : Der Jnvaliden-Renten-Empsänger Peter Knopp

in Bad Ems, 65 Jahre alt.
Febr. 19. : Die Sprachlehrerin Dorothea Lina Kaus in Bad

Ems, 70 Jahre alt.
Febr. 21.: Der Poltzeisergeant Wilhelm Hubert Christian

Theodor Kaffinc in Bad Ems, 56 Jahre alt.
Febr. 21. . Die .Hausdame Marie Luise Zinzow in Bad Ems,

53 Jahre alt.
Febr. 23. : Der Landwirt Peter Hühner in Kemmenau, 75

Jahre alt.
Febr. 27. : Der Gastwirt Karl August Achtelsterter in Bad

Ems, 48 Jahre alt.

Für das Vaterland sind gestorben:
Futtermittel für die Geflügelzucht. Aus den Kreisen

der Geflügelzüchter wird nach wie vor über einen außerordent¬
lich starken Mangel an Geflügelfutter , insbesondere an Hüh-
ncrsutter geklagt, so daß es kaum möglich ist, unsere Geflügel-
bestänke durchzuhalten und die Eiererzeugung ergiebig zu ge¬
stalten . Tie Landesfuttermittelstelle verfügt aber leider nur
üoer sehr geringe Vorräte , aus denen den städttschcn Ge¬
flügelzüchtern für jedes Tier etwa 10 bis 15 Gramm täglich
zur Verfügung gestellt werden sollen , während fiir die länd¬
lichen Züchter eine tägliche Menge von 5 Gramm für jedes
Tier bestimnrt ist. Ob es sich, aber durchführen lassen wird,
in diesem Umfang, der naturgemäß keineswegs als ausreichend
anzusehen ist, Futter zu liefern , ist noch, nicht sicher.
Ursprünglich wurden die aus der vorjährigen Ernte stammen¬
den Futtermittel privaten Betrieben zur Verarbeitung über¬
wiesen, die auch die Verteilung übernahmen . Neuerdings
wirb jedoch auch das Geftügelfutter lediglich durch staatliche
oder komnrunale Verreinigungen zugeteilt . Tie Reichsfntter-
mittclstelle übettoeist die vorhandenen Vorräte den Landes¬
futtermittelstellen , die sie an die Kommunalverbände weiter-
gcben. Diese wiederum verteilen sie entweder unmittelbar
oder mit Hilfe der Geflügelzuchtvereine . Nur solche Futter¬
mittel , die unverarbeitet vom Geflügel nicht genommen wer¬
den, wie zum Beispiel durch Brand beschädigtes Getreide,
wird von Geflügelfutterfabriken unter Aufficht der LandcS-
futtcrmittelstelle zu Geflügelgebäck verarbeitet . Als Geflügel-
futter kommt gegenwärtig in erster Lnic in Betracht aus¬
ländische Gerste mit Rücksicht auf den hohen Preis , ferner be¬
anstandet » Gerste, Ansputzgerste und Reintgnngsabfälls des
Brotgetreides

Jan . 20. : Der Bürogehilfe Toni Johann Stotz in Bad Ems.
19 Jahre alt.

Jan . 20. : Der Schuhmacher Valentin Alexander Knöbber io
Bad Ems, 22 Jahre alt.

Anzeige «.

Holzversteigerung.
Mittwoch den 14 März,

nachmittags1 Uhr
werden im hiesigen Geweindewald, Distrikt Vorderwald

46 Rm Buchen-Scheit- und Knüppelholz und
1600 Buchen- Wellen

öffentlich versteigert.
Freiendiez , den 9. März 19!7.

Der Bürgermeister.
Künzler.

Verantwortlich für die SckrtftleiNmg Richard Hei». Bad Sw«.
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